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(54) AUTONOMES ARBEITSGERÄT UND ANTRIEBSEINHEIT FÜR EIN AUTONOMES 
ARBEITSGERÄT

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Arbeitsge-
rät (1), mit mindestens einem Gehäuse (2), mindestens
einer Antriebseinheit (3) und mindestens einer Steuer-
einrichtung, wobei die Antriebseinheit (3) mindestens ei-
nen Motor (4) und mindestens ein Antriebsrad (5) auf-
weist, wobei das Arbeitsgerät (1) dazu ausgebildet und
eingerichtet ist, sich in einer Bearbeitungsumgebung (6)
autonom fortzubewegen.

Ein autonomes Arbeitsgerät (1), insbesondere ein
Reinigungsgerät, bei dem die Betriebssicherheit gestei-
gert ist, wird dadurch realisiert, dass die Antriebseinheit

(3) mindestens ein selbsthemmendes Getriebe (8) auf-
weist, dass das Getriebe (8) mindestens ein erstes
Zahnelement (11) mit einer ersten Verzahnung (12) und
mindestens ein zweites Zahnelement(14) mit einer zwei-
ten Verzahnung (15) aufweist, dass das erste Zahnele-
ment (11) innerhalb des zweiten Zahnelements (14) an-
geordnet ist, dass die erste Verzahnung (12) zumindest
teilweise im Eingriff mit der zweiten Verzahnung (15) ist,
und dass das Antriebsrad (5) mit dem Motor (4) über das
Getriebe (8) antreibbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Arbeitsgerät, insbe-
sondere ein Reinigungsgerät zum autonomen Reinigen
einer Bearbeitungsumgebung, mit mindestens einem
Gehäuse, mindestens einer Antriebseinheit und mindes-
tens einer Steuereinrichtung. Die Antriebseinheit weist
mindestens einen Motor und mindestens ein Antriebsrad
auf. Das Arbeitsgerät ist dazu ausgebildet und eingerich-
tet, sich in einer Bearbeitungsumgebung autonom fort-
zubewegen.
[0002] Gattungsgemäße Arbeitsgeräte sind im Stand
der Technik in einer Vielzahl von Ausgestaltungen be-
kannt. Derartige Arbeitsgeräte sind dazu ausgebildet,
sich in einer Bearbeitungsumgebung autonom fortzube-
wegen und Arbeitsaufgaben zu erledigen. Ein Beispiel
für solche Arbeitsgeräte sind Reinigungsgeräte, die in
einer Bearbeitungsumgebung Reinigungsaufgaben er-
ledigen, Transportroboter in der Lagerlogistik oder Si-
cherheitsroboter, die zu Überwachungszwecken einge-
setzt werden. Ein Reinigungsgerät ist beispielsweise als
Saugroboter, Wischroboter oder Saug- und Wischrobo-
ter ausgebildet. Üblicherweise verfügen derartige Ar-
beitsgeräte über mindestens eine Steuereinrichtung, die
eine Datenverarbeitungseinrichtung umfasst, und die mit
einer Mehrzahl von Sensoren eine Navigation des Ar-
beitsgerätes in der Bearbeitungsumgebung gewährleis-
tet sowie das Erledigen von Arbeitsaufgaben in der Be-
arbeitungsumgebung steuert.
[0003] Als Reinigungsgeräte ausgebildete Arbeitsge-
räte, die für gewerbliche Anwendungen geeignet sind,
verfügen gegenüber Reinigungsgeräten, die in Haushal-
ten eingesetzt werden, üblicherweise über ein größeres
Bauvolumen, höheres Gewicht, höhere Bewegungsge-
schwindigkeiten und mehr Leistung. Darüber hinaus wer-
den erhöhte Anforderungen an die Betriebssicherheit ge-
stellt, z. B. hinsichtlich der Absturzgefahr an Kanten und
Treppen sowie bei Kontakt zu Personen oder weiteren
Arbeitsgeräten.
[0004] Für die Betriebssicherheit eines Arbeitsgerätes
ist es daher von gesteigerter Bedeutung, dass bei Erken-
nen eines Hindernisses oder einer kritischen Betriebssi-
tuation eine unverzügliche Reaktion des sich bewegen-
den Arbeitsgerätes erforderlich ist, um eine Schädigung
im Umfeld des Arbeitsgerätes und/oder eine Beschädi-
gung des Arbeitsgerätes zu verhindern.
[0005] Bei bekannten Arbeitsgeräten ist der Bedarf an
Bauraum für die erforderlichen Grundkomponenten zu-
dem üblicherweise sehr groß. Infolge des für diese
Grundkomponenten benötigten Raumes sind die Ein-
bauzonen für die Unterbringung weiterer Geräteeinbau-
ten, wie Energiespeicher, Elektronik, Arbeitswerkzeuge
und Sensorik, entweder limitiert oder die Größe des Ar-
beitsgerätes muss zur Unterbringung aller Komponenten
in seinem gesamten Bauvolumen entsprechend vergrö-
ßert werden.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Arbeitsgerät, insbesondere für gewerbliche An-

wendungen, anzugeben, bei dem die Betriebssicherheit
gesteigert und gleichzeitig die Größe des Arbeitsgeräts
reduziert ist.
[0007] Die vorgenannte Aufgabe ist bei einem gat-
tungsgemäßen Arbeitsgerät gemäß dem Kennzeich-
nungsteil des Anspruchs 1 dadurch gelöst, dass die An-
triebseinheit mindestens ein selbsthemmendes Getriebe
ausweist. Das Getriebe weist mindestens ein erstes
Zahnelement mit einer, insbesondere ringförmigen, ers-
ten Verzahnung und mindestens ein zweites Zahnele-
ment mit einer, insbesondere ringförmigen, zweiten Ver-
zahnung auf. Das erste Zahnelement ist innerhalb des
zweiten Zahnelements angeordnet und die erste Verzah-
nung ist zumindest teilweise im Eingriff mit der zweiten
Verzahnung. Das Antriebsrad ist mit dem Motor über das
Getriebe antreibbar. Das Getriebe ist vorteilhaft im An-
triebspfad zwischen Motor und Antriebrad angeordnet.
[0008] Das Arbeitsgerät ist zur autonomen Fortbewe-
gung in einer Bearbeitungsumgebung und zur Erledi-
gung von Arbeitsaufgaben ausgebildet. Beispielsweise
ist das Arbeitsgerät als Reinigungsgerät, Transportgerät
in der Transportlogistik oder Sicherheitsroboter zur Um-
gebungsüberwachung ausgebildet. Vorzugsweise ist
das Arbeitsgerät als Reinigungsgerät zum Reinigen ei-
ner Bearbeitungsumgebung ausgebildet. Bei dem als
Reinigungsgerät ausgebildeten Arbeitsgerät handelt es
sich vorteilhaft um ein Reinigungsgerät mit Saug-
und/oder Wischfunktion, insbesondere um einen Sau-
groboter, einen Wischroboter oder einen Saug- und
Wischroboter.
[0009] Das Arbeitsgerät verfügt insbesondere über
mindestens eine Steuereinrichtung und eine Mehrzahl
an Sensoren, die das autonome Bewegen und Reinigen
einer Bearbeitungsumgebung durch das Reinigungsge-
rät steuern. Die Steuereinrichtung weist vorzugsweise
mindestens eine Datenverarbeitungseinrichtung mit
mindestens einem Prozessor und mindestens einem
Speicher auf.
[0010] An dem Gehäuse des Arbeitsgeräts sind bei-
spielsweise mindestens oder genau zwei Antriebseinhei-
ten angeordnet, die jeweils mindestens einen Motor, ins-
besondere einen Elektromotor, mindestens ein selbst-
hemmendes Getriebe und mindestens ein Antriebsrad
aufweisen. Der Motor ist vorzugsweise ein bürstenloser
Gleichstrommotor. Die beiden Motoren der Antriebsein-
heiten sind unabhängig voneinander ansteuerbar. Jeder
Motor treibt über das Getriebe zumindest mittelbar min-
destens oder genau ein Antriebsrad an.
[0011] Jede Antriebseinheit ist beispielsweise zumin-
dest teilweise im Wesentlichen vertikal bewegbar, also
im Wesentlichen orthogonal zu einer Oberfläche der Be-
arbeitungsumgebung, an bzw. zumindest teilweise in
dem Gehäuse, insbesondere einer Unterseite des Ge-
häuses, angeordnet. Jede Antriebseinheit weist vorzugs-
weise ein Antriebseinheitsgehäuse auf, das vorteilhaft
an dem Gehäuse des Arbeitsgeräts befestigt ist.
[0012] Des Weiteren weist das Arbeitsgerät mindes-
tens einen Energiespeicher auf, der zur Spannungsver-
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sorgung des Arbeitsgerätes, insbesondere zur Span-
nungsversorgung der Steuereinrichtung und insbeson-
dere eines Arbeitswerkzeugs, insbesondere eines Rei-
nigungswerkzeugs, ausgebildet und im Gehäuse elek-
trisch verschaltet ist. Beispielsweise ist der Energiespei-
cher als Akkumulator mit mindestens einer Zelle, insbe-
sondere einer Mehrzahl von Zellen, ausgebildet.
[0013] Eine Selbsthemmung des Getriebes einer An-
triebseinheit nach dem Verständnis der vorliegenden Er-
findung bedeutet, dass das Getriebe stehenbleibt, wenn
an der Antriebsseite kein Drehmoment mehr wirkt, un-
abhängig davon, ob an der Abtriebsseite noch ein Dreh-
moment wirkt oder nicht. Die Selbsthemmung könnte
auch als Selbstbremsung bezeichnet werden. Das Ge-
triebe ist insbesondere so ausgebildet, dass ein Dreh-
moment an der Abtriebsseite keine Bewegung des Ge-
triebes bewirken kann. Das Getriebe bleibt vorteilhaft ste-
hen, wenn von der Antriebsseite kein Drehmoment mehr
eingeleitet wird. Das Getriebe ist insbesondere derart
ausgebildet, dass es auf der Abtriebsseite nicht rück-
drehbar ist.
[0014] Das Getriebe weist vorteilhaft mindestens eine
Antriebsseite auf, mit der beispielsweise der Motor ver-
bunden ist, und mindestens eine Abtriebsseite auf, mit
der beispielsweise das Antriebsrad verbunden ist. Das
Getriebe ist vorzugsweise statisch und dynamisch
selbsthemmend ausgebildet, so dass das Getriebe ins-
besondere stehen bleibt, wenn kein Drehmoment von
der Antriebsseite eingeleitet wird, selbst wenn an der Ab-
triebsseite - hier dem Antriebsrad - noch ein Drehmoment
anliegt, und dass es aus dem ruhenden Zustand nicht
durch ein an der Abtriebsseite - hier dem Antriebsrad -
eingeleiteten Drehmoment bewegbar ist. Das Getriebe
weist mindestens ein erstes Zahnelement mit einer, ins-
besondere ringförmigen, ersten Verzahnung und min-
destens ein zweites Zahnelement mit einer, insbesonde-
re ringförmigen, zweiten Verzahnung auf. Das erste
Zahnelement ist innerhalb des zweiten Zahnelements
bewegbar angeordnet. Beispielsweise ist das erste
Zahnelement innerhalb des zweiten Zahnelements ro-
tierbar gehalten. Das zweite Zahnelement ist vorzugs-
weise ortsfest angeordnet. Die erste Verzahnung ist zu-
mindest teilweise im Eingriff mit der zweiten Verzahnung.
Die erste Verzahnung und die zweite Verzahnung sind
vorzugsweise ringförmig ausgebildet, bilden also vor-
zugsweise einen geschlossenen Ring aus.
[0015] Beispielsweise ist vorgesehen, dass das erste
Zahnelement mit seiner ersten Verzahnung auf der zwei-
ten Verzahnung des zweiten Zahnelements abrollt bzw.
sich die erste Verzahnung bei einer Bewegung des Ge-
triebes relativ zur zweiten Verzahnung bewegt. Das Zu-
sammenwirken der Verzahnungen ist vorzugsweise der-
art ausgebildet, dass darüber die Selbsthemmung des
Getriebes verwirklicht wird.
[0016] Es ist insbesondere vorgesehen, dass die erste
Verzahnung eine Außenverzahnung und die zweite Ver-
zahnung eine Innenverzahnung ist. Beispielsweise ist
das erste Zahnelement als Zahnring mit einer Außenver-

zahnung und/oder das zweite Zahnelement als Zahnring
mit einer Innenverzahnung ausgebildet. Es ist insbeson-
dere auch vorgesehen, dass das erste Zahnelement als
Zahnscheibe ausgebildet ist.
[0017] Insbesondere für die Reduzierung des Bau-
raums hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn vor-
gesehen ist, dass eine Motorwelle des Motors koaxial
mit der Radachse des Antriebsrades angeordnet ist. Der
Motor ist in der Antriebseinheit räumlich in einer Achslinie
mit der Radachse des Antriebsrades angeordnet, wobei
jedoch die Motorwelle und die Radachse des Antriebs-
rades nicht direkt durchgehend miteinander verbunden
sind. Zwischen dem Motor und dem Antriebsrad ist das
selbsthemmende Getriebe, beispielsweise ein Wellge-
triebe, angeordnet, um einen Nothalt beim Abschalten
des Motors zu gewährleisten.
[0018] Der Motor der Antriebseinheit bzw. die Motoren
der Antriebseinheiten ist/sind beispielsweise von der
Steuereinrichtung abschaltbar, beispielsweise unter
Verwendung von Informationen, also Daten, Signale
oder Messwerte, eines Umgebungssensorsystems. Das
Umgebungssensorsystem umfasst beispielsweise min-
destens einen optischen Sensor, insbesondere zur Über-
wachung der Umgebung, und/oder mindestens einen
Abstandssensor, mit dem insbesondere der Abstand zu
einer Oberfläche der Bearbeitungsumgebung gemessen
wird, um Gebäudekanten oder Treppen zu erkennen und
ein Abstürzen zu verhindern.
[0019] Die vorliegende Erfindung weist dadurch ge-
genüber dem Stand der Technik den Vorteil auf, dass
bei einem Abschalten des Motors das Antriebsrad durch
die Selbsthemmung des Getriebes sofort blockiert ist.
Ein von dem Antriebsrad ausgehendes Drehmoment
führt zu keiner weiteren Bewegung des Getriebes. Ferner
kann keine Drehung des Antriebsrades bzw. der An-
triebsräder im Stillstand des Arbeitsgerätes erfolgen.
Durch den Formschluss der ineinandergreifenden Zähne
kann über das Antriebsrad keine Drehung in das Getrie-
be eingeleitet werden, da sich die Zahnflanken der Zähne
der ersten und zweiten Verzahnung gegeneinanderdrü-
cken. Durch diese Eigenschaften des Getriebes wird das
Vorhandensein einer speziellen Notbremse entbehrlich,
da für einen Nothalt des Arbeitsgerätes lediglich der Mo-
tor stromlos geschaltet werden muss. Dadurch, dass ei-
ne spezielle Notbremse entfallen kann, wird der erfor-
derliche Bauraum und damit die Größe und das Gewicht
des Arbeitsgerätes gegenüber bekannten Arbeitsgerä-
ten reduziert.
[0020] Eine Ausgestaltung des Arbeitsgerätes sieht
vor, dass das erste Zahnelement elastisch verformbar,
insbesondere radialelastisch verformbar, ist. Das erste
Zahnelement ist beispielsweise mit der Abtriebswelle
des Getriebes bzw. mit der Radachse des Antriebsrades
gekoppelt.
[0021] Das elastisch verformbare, erste Zahnelement
in dem Getriebe realisiert vorzugsweise die Selbsthem-
mung des Getriebes. Das erste Zahnelement ist bei-
spielsweise bewegbar in dem Getriebe gehalten und bei
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einer Bewegung nur mit einem Teil seiner Zähne im Ein-
griff mit korrespondierenden Zähnen des zweiten Zahne-
lements. Beispielsweise rollt das erste Zahnelement, bei-
spielsweise als Zahnring oder Zahnscheibe, mit seinen
Zähnen auf korrespondierenden Zähnen im Getriebe ab.
Insbesondere ist vorgesehen, dass das erste Zahnele-
ment innerhalb des zweiten Zahnelements eine Taumel-
bewegung vollzieht. Vorteilhaft erfolgt bei einer Bewe-
gung in dem zweiten Zahnelement eine zumindest teil-
weise elastische Verformung des Zahnelements. Vor-
zugsweise ist vorgesehen, dass das Zahnelement radi-
alelastisch ausgebildet ist, also beispielsweise in Bezug
auf seinen Durchmesser bzw. in Bezug auf seine Außen-
kontur verformbar ist. Besonders erfolgt eine elastische
Verformung und eine Taumelbewegung des ersten
Zahnelements.
[0022] Eine weitere Ausgestaltung des Arbeitsgerätes
sieht vor, dass ein Zahneingriff zwischen erster Verzah-
nung und zweiter Verzahnung mittels mindestens eines
Führungsmittels bewirkbar ist, insbesondere dass das
Führungsmittel mindestens oder genau einen Rollkör-
per, vorzugsweise mindestens oder genau zwei Rollkör-
per, oder mindestens oder genau drei Rollkörper, oder
mindestens eine rotierbare Scheibe aufweist.
[0023] Das Führungsmittel führt vorzugsweise das
erste Zahnelement innerhalb des Getriebes. Insbeson-
dere wirkt das Führungsmittel derart auf das erste Zahne-
lement ein, dass das Führungsmittel einen, insbesonde-
re lokalen, Eingriff von Zähnen der ersten Verzahnung
mit Zähnen der zweiten Verzahnung bewirkt. Beispiels-
weise bewirkt das Führungsmittel einen Eingriff zwi-
schen erster Verzahnung und zweiter Verzahnung im
Umfang einer Kontaktfläche zwischen Führungsmittel
und erstem Zahnelement. Vorzugsweise wirkt das Füh-
rungsmittel derart auf das erste Zahnelement ein, dass
sich die erste Verzahnung relativ zur zweiten Verzah-
nung bewegt, wenn das Getriebe von dem Motor ange-
trieben wird. Vorteilhaft ist das Führungsmittel von dem
Motor bewegbar, insbesondere rotierbar.
[0024] Beispielsweise ist das Führungsmittel als Roll-
körper, z. B. als Rolle oder Wälzlager, ausgebildet und
wirkt von einer Innenseite auf das erste Zahnelement
ein. Das erste Zahnelement ist insbesondere als Zahn-
ring mit einer Außenverzahnung ausgebildet. Die erste
Verzahnung des ersten Zahnelements wird von dem
Rollkörper in Eingriff mit der zweiten Verzahnung des
zweiten Zahnelements gepresst. Vorzugsweise ist der
Rollkörper um die Motorwelle des Motors rotierbar ge-
halten, wobei die Motorwelle nicht mit einer Rollachse
des Rollkörpers zusammenfällt. Dadurch kann der Roll-
körper beispielsweise ein Abrollen des ersten Zahnele-
ments auf dem zweiten Zahnelement und damit eine Re-
lativbewegung zwischen erster und zweiter Verzahnung
bewirken. Die aus der Bewegung des ersten Zahnele-
ments resultierende Rotation wird beispielsweise auf die
Radachse des Antriebsrades übertragen. Das Übertra-
gen der Rotation erfolgt beispielsweise mittels eines
nachfolgend beschriebenen Gleitlagers, insbesondere

um eine Taumelbewegung des ersten Zahnelements zu
ermöglichen. Es ist auch vorgesehen, dass ein Aus-
gleichsgewicht mit dem Rollkörper verbunden ist, um ei-
ne Unwucht durch die Rotation des Rollkörpers auszu-
gleichen
[0025] Vorzugweise ist vorgesehen, dass das Füh-
rungsmittel mindestens zwei Rollkörper aufweist, und
dass die Rollkörper derart gehalten sind, dass sie um
eine gemeinsame Achse, die zwischen den Rollkörpern
positioniert ist, rotierbar sind. Jeder Rollkörper selbst ist
um eine Rotationsachse rotierbar. Beispielsweise ist ei-
ne Rotation der Rollkörper - einschließlich der jeweiligen
Rotationsachse - um die gemeinsame Achse der Roll-
körper durch den Motor bewirkbar. Eine Rotation jedes
Rollkörpers um die eigene Rotationsachse wird bei-
spielsweise durch ein Abrollen, insbesondere auf eine
Innenfläche des ersten Zahnelements, realisiert. Die
Rollkörper sind so angeordnet, dass sie gegenüberlie-
gend zueinander die erste Verzahnung des ersten
Zahnelements in Eingriff mit der zweiten Verzahnung des
zweiten Zahnelements bringen. Die erste Verzahnung
steht beispielsweise zumindest im Bereich der Rollkör-
per oder nur im Bereich der Rollkörper mit der zweiten
Verzahnung im Eingriff. Es ist vorgesehen, dass ein Teil
der ersten Verzahnung und der zweiten Verzahnung in
den Bereichen zwischen den Rollkörpern zumindest teil-
weise im Eingriff miteinander steht, insbesondere in Ab-
hängigkeit von der Taumelbewegung des ersten Zahne-
lements zum zweiten Zahnelement.
[0026] Alternativ zu den Rollkörpern ist vorgesehen,
dass der Eingriff der ersten Verzahnung in die zweite
Verzahnung durch eine rotierbar gelagerte Scheibe, ins-
besondere eine exzentrisch gelagerte Scheibe oder eine
ovale Scheibe, bewirkbar ist. Die Scheibe ist vorzugs-
weise im Getriebe innerhalb des ersten Zahnelements
angeordnet, so dass eine durch den Motor bewirkte Ro-
tation der Scheibe einen, insbesondere lokalen, Eingriff
der ersten Verzahnung mit der zweiten Verzahnung be-
wirkt. Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Führungs-
mittel, beispielsweise eine Scheibe oder ein Ring, an
dem ersten Zahnelement entlanggleitet.
[0027] Als besonders vorteilhaft hat sich gemäß einer
weiteren Ausgestaltung herausgestellt, wenn vorgese-
hen ist, dass zwischen erster Verzahnung und zweiter
Verzahnung etwa 5 % bis 85 % der Gesamtzahl der Zäh-
ne der ersten Verzahnung zumindest teilweise, insbe-
sondere vollständig, im Eingriff miteinander sind. Insbe-
sondere befinden sich etwa 25% bis 75% der Gesamt-
zahl der Zähne der ersten Verzahnung zumindest teil-
weise, insbesondere vollständig, im Eingriff mit der zwei-
ten Verzahnung. Dadurch ist sowohl eine vorteilhafte
Kraftübertragung als auch eine Selbsthemmung gewähr-
leistet.
[0028] Eine weitere Ausgestaltung des Arbeitsgeräts
sieht vor, dass eine Kraftübertragung zwischen dem ers-
ten Zahnelement und dem zweiten Zahnelement nur
über einen bis 15 Zähne erfolgt. Es ist vorgesehen, dass,
insbesondere auch wenn mehr als ein bis 15 Zähne im
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Eingriff sind, eine Kraftübertragung tatsächlich nur über
die begrenzte Anzahl an Zähnen erfolgt. Beispielsweise
ist auch vorgesehen, dass die Kraftübertragung über
mindestens oder genau einen Zahn oder über mindes-
tens oder genau zwei Zähne oder über mindestens oder
genau drei Zähne erfolgt. Vorzugsweise ist auch vorge-
sehen, dass eine Kraftübertragung zwischen erster Ver-
zahnung und zweiter Verzahnung über 1,7% bis 17% der
Zähne der ersten Verzahnung erfolgt.
[0029] Insbesondere um eine vorteilhafte Relativbe-
wegung zwischen dem ersten Zahnelement und dem
zweiten Zahnelement zu bewirken, ist gemäß einer wei-
teren Ausgestaltung vorgesehen, dass die erste Verzah-
nung und die zweite Verzahnung eine unterschiedliche
Anzahl an Zähnen aufweisen. Beispielsweise ist vorge-
sehen, dass die erste Verzahnung mindestens oder ge-
nau einen Zahn weniger, mindestens oder genau zwei
Zähne weniger, mindestens oder genau drei Zähne we-
niger als die zweite Verzahnung aufweist. Das hat einen
Zahnübersprung zwischen dem ersten Zahnelement und
dem zweiten Zahnelement bzw. der ersten Verzahnung
und der zweiten Verzahnung zur Folge, der in dem Zwi-
schenraum bzw. in den Zwischenräumen stattfindet, in
dem das Führungsmittel die beiden Verzahnungen nicht
in Eingriff miteinander presst. Der Zahnübersprung geht
insbesondere mit einer Verformung des ersten Zahnele-
ments einher, das vorteilhaft durch seine Materialeigen-
schaften und Geometrie entsprechend verformbar aus-
gelegt ist. Es ist vorzugsweise vorgesehen, dass der
Zahnübersprung durch die Taumelbewegung und/oder
die Verformung des ersten Zahnelements bewirkt wird.
[0030] Bei Getrieben mit einem Zahn Unterschied und
bei zwei Rollkörpern als Führungsmittel kann die Position
des möglichen Zahnübersprungs durch die Lage des
Führungsmittels und des ersten Zahnelements im Zeit-
punkt der Montage festgelegt werden. Die Zuordnung
der Zahnübersprungsposition zu einem der beiden Be-
reiche, in denen kein Eingriff der Zähne erfolgt bleibt kon-
stant bestehen, solange Führungsmittel und erstes
Zahnelement nicht mehr demontiert werden.
[0031] Eine Ausführung mit zwei Zähnen Differenz
zwischen den Verzahnungen unterliegt bei einem Sys-
tem mit zwei Rollkörpern als Führungsmittel gleichen Be-
dingungen. Hier kann jedoch bei der Montage entschie-
den werden, ob der Zahnübersprung in einem einzigen
Bereich zwischen den beiden Bereichen mit Eingriff lie-
gen soll, oder ob in jedem beiden Bereiche zwischen den
Bereichen mit Eingriff jeweils ein Zahnübersprung um
einen Zahnabstand erfolgt. Der Unterschied liegt in der
erforderlichen Deformierung, denn ein Zahnübersprung
von zwei oder mehr Zähnen in nur einem Bereich erfor-
dert eine stärkere Deformationsbewegung des ersten
Zahnelements, die je nach Material und/oder Größe des
übertragenen Drehmoments Einfluss auf die Lebensdau-
er des Getriebes nehmen kann.
[0032] Besonders vorteilhaft ist vorgesehen, dass die
erste Verzahnung genau einen Zahn weniger, beispiels-
weise 59 Zähne, als die zweite Verzahnung, beispiels-

weise 60 Zähne, aufweist. Bei kontinuierlicher Bewe-
gung des Führungsmittels verdreht sich das erste Zahne-
lement um eine Zahnbreite gegenüber der zweiten Ver-
zahnung, wenn mindestens ein verzahnter Bereich zwi-
schen den beiden Verzahnungen einen Umlauf in der
zweiten Verzahnung vollzogen hat. Nach 59 Umläufen
des verzahnten Bereiches hat sich das erste Zahnele-
ment dann beispielsweise einmal um die eigene Achse
gedreht - ggf. unter Berücksichtigung einer etwaigen
Taumelbewegung. Ist das Führungsmittel als elliptische
Scheibe ausgebildet, die an der Innenseite des ersten
Zahnelements entlanggleitet, ist mindestens ein ver-
zahnter Bereich nach einer Rotation der Scheibe einmal
umlaufend gewandert. Weist das Führungsmittel bei-
spielsweise zwei rotierbare Rollkörper innerhalb des ers-
ten Zahnelements auf, verdreht sich das erste Zahnele-
ment je Umdrehung der Rollkörper um die zwischen den
Rollkörpern angeordnete, gemeinsame Achse um eine
Zahnbreite gegenüber der zweiten Verzahnung, schließt
also eine vollständige Umdrehung nach 59 Umdrehun-
gen der Rollkörper um die gemeinsame, zwischen den
Rollkörpern angeordnete Achse bzw. nach 59 Umdre-
hungen der Achse des Motors ab. Die Rollkörper sind
dabei mit dem Motor gekoppelt und von dem Motor um
eine zwischen den Rollkörpern positionierte Achse dreh-
bar. Damit ist eine Getriebeuntersetzung von 59:1 reali-
siert. Jeder Rollkörper rotiert bei einer Rotation um die
gemeinsame Achse, insbesondere in Abhängigkeit von
seinem Durchmesser, mit einer beliebigen Anzahl von
Umdrehungen um seine jeweilige Rotationsachse. Das
Antriebsrad ist, beispielsweise über mindestens ein
Gleitlager, mit dem ersten Zahnelement drehbar. Das
zweite Zahnelement ist vorteilhaft ortsfest gehalten.
[0033] Durch die unterschiedliche Anzahl der Zähne
bewegt sich folglich - bewirkt durch den Zahnübersprung
- die erste Verzahnung relativ zur zweiten Verzahnung.
Die daraus resultierende Rotation des ersten Zahnele-
ments wird, beispielsweise mit mindestens einem Gleit-
lager, als Drehbewegung auf das Antriebsrad übertra-
gen.
[0034] Bevorzugt ist vorgesehen, dass das erste
Zahnelement als Zahnring und das zweite Zahnelement
als Zahnring ausgebildet sind. Der erste Zahnring ist in
dem zweiten Zahnring gehalten und wird von dem Füh-
rungsmittel, beispielsweise in Form von zwei gegenüber-
liegend auf den Innenumfang des ersten Zahnrings wir-
kenden Rollkörpern, in Eingriff mit der zweiten Verzah-
nung des zweiten Zahnrings mit einer Innenverzahnung
gepresst. Der erste Zahnring und der zweite Zahnring
weisen vorteilhaft eine unterschiedliche Anzahl an Zäh-
nen auf, so dass bei einer Bewegung des Führungsmit-
tels der vorstehend beschriebene Zahnübersprung er-
folgt. Der zweite Zahnring ist ortsfest gehalten, so dass
bei einer durch den Motor bewirkten Rotation des Füh-
rungskörpers der erste Zahnring im zweiten Zahnring
umläuft. Die Bewegung des ersten Zahnrings im zweiten
Zahnring wird auf die Radachse des Antriebsrades über-
tragen. Das so ausgebildete Getriebe weist beispielswei-
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se eine Untersetzung von 59:1 auf und ist selbsthem-
mend.
[0035] Um eine Beschädigung der Komponenten des
Getriebes insbesondere auch bei stoßartigen Belastun-
gen zu verhindern, ist gemäß einer weiteren Ausgestal-
tung vorgesehen, dass das erste Zahnelement und/oder
das zweite Zahnelement zumindest teilweise, insbeson-
dere vollständig, aus Polyoxymethylen (POM), Polypro-
pylencarbonat (PPC), Polyamid (PA), Polypropylen (PP),
einem thermoplastischen Elastomer und/oder einem Si-
likon hergestellt ist. Beispielsweise ist das erste Zahne-
lement als erster Zahnring mit einer Außenverzahnung
aus Polyoxymethylen (POM), Polypropylencarbonat
(PPC), Polyamid (PA), Polypropylen (PP), einem ther-
moplastischen Elastomer und/oder einem Silikon herge-
stellt und/oder das zweite Zahnelement als zweiter Zahn-
ring mit einer Innenverzahnung aus Polyoxymethylen
(POM), Polypropylencarbonat (PPC), Polyamid (PA),
Polypropylen (PP), einem thermoplastischen Elastomer
und/oder einem Silikon hergestellt.
[0036] Um die Rotation des ersten Zahnelements in
dem Getriebe vorteilhaft auf die Achse des Antriebsrades
zu übertragen, ist gemäß einer weiteren Ausgestaltung
vorgesehen, dass das Getriebe mindestens einen Mit-
nehmer aufweist, und dass der Mitnehmer mit dem ers-
ten Zahnelement gekoppelt ist. Der Mitnehmer ist vor-
teilhaft mit der Radachse des Antriebsrades verbunden.
Beispielsweise weist der Mitnehmer einen scheibenför-
migen Grundkörper auf. Beispielsweise ist das erste
Zahnelement als erster Zahnring mit einer Außenverzah-
nung ausgebildet und der Mitnehmer ist zumindest teil-
weise innerhalb des Zahnrings angeordnet, insbesonde-
re ohne eine Bewegung des Führungsmittels zu stören.
[0037] Als vorteilhaft hat sich herausgestellt, wenn der
Mitnehmer mit mindestens einem Gleitlager mit dem ers-
ten Zahnelement, insbesondere dem ersten Zahnring,
gekoppelt ist. Die Verwendung ist vorteilhaft, wenn sich
das erste Zahnelement bei einer Rotation verformt, so
dass sich die Verformung sowie eine etwaige Taumel-
bewegung nicht auf den Mitnehmer auswirkt. Beispiels-
weise weist der Mitnehmer einen scheibenförmigen
Grundköper auf, von dem sich in radialer Richtung min-
destens ein Zapfen erstreckt. Der Zapfen steht in Eingriff
mit einem auf dem Innenumfang des ersten Zahnele-
ments, insbesondere des ersten Zahnrings, angeordne-
ten Zapfenlager, beispielsweise in Form von zwei parallel
zueinander angeordneten Vorsprüngen. Der Zapfen und
das Zapfenlager bilden das Gleitlager, das insbesondere
Verformungen in radialer Richtung ausgleicht, aber eine
Rotation auf den Mitnehmer und damit auf das Antriebs-
rad überträgt.
[0038] Vorteilhaft ist vorgesehen, dass der Mitnehmer
mit mindestens vier Gleitlagern, die insbesondere gleich-
mäßig über den Umfang verteilt sind, mit dem ersten
Zahnelement verbunden ist. Dadurch wird die Kraftüber-
tragung auf den Mitnehmer verbessert.
[0039] Um vorteilhaft die Anzahl an für das Getriebe
erforderlichen Bauteilen zu reduzieren, ist gemäß einer

weiteren Ausgestaltung vorgesehen, dass das erste
Zahnelement einstückig mit dem Mitnehmer ausgebildet
ist. Insbesondere ist vorgesehen, dass das erste Zahne-
lement und der Mitnehmer über elastische Elemente mit-
einander verbunden sind. Die elastischen Elemente glei-
chen insbesondere eine Verformung und/oder eine Tau-
melbewegung des ersten Zahnelements, insbesondere
des ersten Zahnrings, in radialer Richtung aus, übertra-
gen aber die Rotation des ersten Zahnelements auf den
Mitnehmer. Beispielsweise sind das erste Zahnelement
und der Mitnehmer als Zweikomponentenbauteil gefer-
tigt, beispielsweise mit einer härteren Komponente für
den Mitnehmer und das erste Zahnelement und einer
weicheren Komponente für die elastischen Elemente da-
zwischen.
[0040] Diese Ausgestaltung weist den Vorteil auf, dass
die Bauteilanzahl verringert ist und die verlustbehaftete
Reibung in den Gleitlagern vermieden wird.
[0041] Eine weitere Ausgestaltung des Arbeitsgerätes
sieht vor, dass die Antriebseinheit an dem Arbeitsgerät
bewegbar, beispielsweise verschwenkbar und/oder
translatorisch bewegbar gehalten ist. Jede Arbeitseinheit
ist beispielsweise mit einem Drehlager an einer Unter-
seite des Gehäuses des Arbeitsgeräts bewegbar befes-
tigt.
[0042] Beispielsweise ist vorgesehen, dass die An-
triebseinheit durch eine Federvorbelastung zwischen
dem Gehäuse und einem um das Drehlager herum
schwingbaren Arm in eine gegen die Unterseite des Ar-
beitsgeräts ausgeschwenkte Position gedrückt wird. Al-
ternativ dazu ist vorgesehen, dass die Antriebseinheit
translatorisch bewegbar an einer Unterseite des Gehäu-
ses der Arbeitseinheit gehalten ist. Die translatorische
Bewegbarkeit ist beispielsweise mittels Biegebalken
und/oder Gleitlagern realisiert.
[0043] Um den Motor in betriebskritischen Situationen
stromlos zu schalten, muss die Steuereinrichtung derar-
tige Situationen identifizieren können. Dazu weist das
Arbeitsgerät gemäß einer weiteren Ausgestaltung min-
destens ein Umgebungssensorsystem auf. Die Steuer-
einrichtung ist dazu eingerichtet, unter Verwendung von
Informationen, z. B. mindestens einem Messwert, min-
destens einem Signal oder Daten, des Umgebungssen-
sorsystems den mindestens einen Motor bzw. alle Mo-
toren aller Antriebseinheiten stromlos zu schalten, wenn
die Informationen auf eine betriebskritische Situation,
beispielsweise eine Schädigung der Umgebung oder des
Arbeitsgeräts, hinweisen.
[0044] Das Umgebungssensorsystem weist mindes-
tens einen Sensor, vorzugsweise eine Mehrzahl von
Sensoren auf, mit dem/denen die Umgebung des Ar-
beitsgerätes überwachbar ist. Beispielsweise umfasst
das Umgebungssensorsystem mindestens einen opti-
schen Sensor und/oder mindestens einen akustischen
Sensor und/oder mindestens einen elektromagneti-
schen Sensor.
[0045] Die Steuereinheit verarbeitet beispielsweise In-
formationen des Umgebungssensorsystems und kann
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anhand der Überschreitung von Schwellenwerten
und/oder eines Profils von Kriterien vordefinierter Situa-
tionen eine kritische Betriebssituation identifizieren, die
das Ausschalten des Motors erforderlich macht.
[0046] Die Erfindung betrifft ferner eine Antriebseinheit
für ein Arbeitsgerät, wobei die Antriebseinheit insbeson-
dere nach einem der beschriebenen Ausführungsbei-
spiele ausgebildet ist. Die Antriebseinheit weist bei-
spielsweise mindestens einen Motor und mindestens ein
Antriebsrad auf und zeichnet sich dadurch aus, dass min-
destens ein selbsthemmendes Getriebe vorhanden ist,
wobei das Antriebsrad mit dem Motor über das Getriebe
antreibbar ist. Das Getriebe weist mindestens ein erstes
Zahnelement mit einer, insbesondere ringförmigen, ers-
ten Verzahnung und mindestens ein zweites Zahnele-
ment mit einer, insbesondere ringförmigen, zweiten Ver-
zahnung auf. Das erste Zahnelement ist innerhalb des
zweiten Zahnelements angeordnet. Die erste Verzah-
nung ist zumindest teilweise im Eingriff mit der zweiten
Verzahnung.
[0047] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus der folgenden Figurenbeschrei-
bung und den abhängigen Unteransprüchen.
[0048] Es zeigen:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines als Reinigungs-
gerät ausgebildeten Arbeitsgerätes in einer
perspektivischen Ansicht,

Fig. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel einer Antriebs-
einheit für ein Arbeitsgerät in einem Schnitt, und

Fig. 3 das Ausführungsbeispiel der Antriebseinheit
für ein Arbeitsgerät gemäß Fig. 2 in einem wei-
teren Schnitt.

[0049] In den verschiedenen Figuren der Zeichnung
sind gleiche Teile stets mit denselben Bezugszeichen
versehen.
[0050] Zu der anschließenden Beschreibung wird be-
ansprucht, dass die Erfindung nicht auf die Ausführungs-
beispiele und dabei nicht auf alle oder mehrere Merkmale
von beschriebenen Merkmalskombinationen beschränkt
ist, vielmehr ist jedes einzelne Teilmerkmal des/jedes
Ausführungsbeispiels auch losgelöst von allen anderen
im Zusammenhang damit beschriebenen Teilmerkmalen
für sich und auch in Kombination mit beliebigen Merk-
malen eines anderen Ausführungsbeispiels von Bedeu-
tung für den Gegenstand der Erfindung.
[0051] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Ar-
beitsgerätes 1 in perspektivischer Seitenansicht. Das Ar-
beitsgerät 1 weist ein Gehäuse 2, zwei an der Unterseite
des Gehäuses 2 angeordnete Antriebseinheiten 3 und
mindestens eine in dem Gehäuse 2 angeordnete Steu-
ereinrichtung auf. Das Arbeitsgerät 1 ist als Reinigungs-
gerät, nämlich als Saugroboter ausgebildet und kann
sich in einer Bearbeitungsumgebung 6 autonom fortbe-
wegen.

[0052] Das Arbeitsgerät 1 gemäß Fig. 1 weist ein Um-
gebungssensorsystem 24 auf, mit dem die Bearbei-
tungsumgebung 6 kontinuierlich erfassbar ist. Die Steu-
ereinrichtung ist dazu eingerichtet, unter Verwendung
von Informationen, z. B. mindestens einem Messwert,
mindestens einem Signal oder Daten, des Umgebungs-
sensorsystems 24 den mindestens einen Motor 4 bzw.
alle Motoren 4 aller Antriebseinheiten 3 stromlos zu
schalten, wenn die Informationen auf eine betriebskriti-
sche Situation, beispielsweise eine Schädigung der Um-
gebung oder des Arbeitsgeräts 1, hinweisen.
[0053] Ein Ausführungsbeispiel eines Motor 4 mit ei-
nem Getriebe 8 für eine Antriebseinheit 3 für das Arbeits-
gerät 1 ist in den Fig. 2 und Fig. 3 dargestellt. Fig. 2 zeigt
einen ersten Schnitt durch das Ausführungsbeispiel ent-
lang einer Motorwelle 9 des Motors 4, Fig. 3 zeigt einen
zweiten Schnitt durch das Ausführungsbeispiel orthogo-
nal zur Motorwelle 9. Jede Antriebseinheit 3 weist einen
Motor 4, ein Antriebsrad 5 sowie ein selbsthemmendes
Getriebe 8 auf. Das selbsthemmende Getriebe 8 ist der-
art zwischen dem Motor 4 und dem Antriebsrad 5 ange-
ordnet, dass das Antriebsrad 5 mit dem Motor 4 über das
Getriebe 8 antreibbar ist. Der Motor 4 ist als bürstenloser
Gleichstrommotor ausgebildet. Das Getriebe 8 weist ein
Getriebegehäuse 8a auf, in dem die Komponenten des
Getriebes 8 gehalten sind.
[0054] Das Getriebe 8 gemäß Fig. 2 und 3 ist selbst-
hemmend, insbesondere statisch und dynamisch selbst-
hemmend, ausgebildet, so dass es zwar von dem Motor
4, insbesondere von der Motorwelle 9 des Motors 4, also
von der Antriebsseite her, bewegbar ist, jedoch von der
Abtriebsseite, nämlich der Radachse 10 des Antriebsra-
des 5, nicht bewegbar ist. Die Radachse 10 ist in Fig. 2
nur als Ansatz dargestellt.
[0055] Das Getriebe 8 weist, insbesondere zur Reali-
sierung der Selbsthemmung, ein elastisch verformbares,
erstes Zahnelement 11 mit einer als Außenverzahnung
ausgebildeten ersten Verzahnung 12 auf. Das erste
Zahnelement 11 ist als erster Zahnring ausgebildet. Die
erste Verzahnung 12 des ersten Zahnelements 11 wirkt
zumindest lokal, nämlich in zwei gegenüberliegend an-
geordneten Bereichen 13, mit einer zweiten Verzahnung
15 eines zweiten Zahnelements 14 zusammen. Das
zweite Zahnelement 14 ist als zweiter Zahnring mit In-
nenverzahnung ausgebildet, die hier die zweite Verzah-
nung 15 bildet. Das zweite Zahnelement 14 ist fest mit
dem Gehäuse 8a des Getriebes 8 verbunden oder ein-
stückig mit dem Gehäuse 8a des Getriebes 8 ausgebil-
det.
[0056] Die Motorwelle 9 des Motors 4 ist koaxial in axi-
aler Richtung hintereinander mit der Radachse 10 des
Antriebsrades 5 angeordnet. Mit der Motorwelle 9 ist ein
Führungslager 16 drehfest verbunden, an dem ein Füh-
rungsmittel 17 in Form von zwei Rollkörpern 17a ange-
ordnet ist. Die Rollkörper 17a sind mittels des Motors 4
und des Führungslagers 16 um die Motorwelle 9 rotier-
bar, wobei jeder Rollkörper 17a wiederum um eine Roll-
körperachse R auf einem Lagervorsprung 7 des Füh-
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rungslagers 16 rotierbar gelagert ist. Die Rollkörper 17a
sind derart in dem Getriebe 8 angeordnet, dass sie einen
Zahneingriff der ersten Verzahnung 12 mit der zweiten
Verzahnung 15 zumindest in den gegenüberliegenden
Bereichen 13 bewirken. In den zwischen den Bereichen
13 angeordneten Bereichen der Verzahnungen 12, 15
greifen die Verzahnungen 12, 15 nicht oder nur teilweise
ineinander. Gemäß Fig. 2 greifen die Verzahnungen 12,
15 in dem rechts zwischen den Bereichen 13 dargestell-
ten Bereich zumindest teilweise ineinander ein. Insbe-
sondere erfolgt in den zwischen den Bereichen 13 an-
geordneten Bereichen keine Kraftübertragung zwischen
den Verzahnungen 12, 15. Der lokale Eingriff der ersten
Verzahnung 12 in die zweite Verzahnung 15 sowie der
nicht oder nur teilweise Eingriff der Verzahnungen 12,
15 in den dazwischenliegenden Bereichen ist in Fig. 3
schematisch dargestellt.
[0057] Um den Eingriff der Verzahnungen 12, 15 in
den Bereichen 13 zu verwirklichen, ist das als erster
Zahnring ausgebildete erste Zahnelement 11 elastisch
ausgebildet und verformt sich durch die Einwirkung des
Führungsmittels 17 bzw. die Einwirkung der Rollkörper
17a elastisch.
[0058] Bei diesem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2
und Fig. 3 weist die erste Verzahnung 12 genau einen
Zahn weniger als die zweite Verzahnung 15 auf. Die erste
Verzahnung 12 weist 59 Zähne und die zweite Verzah-
nung 15 weist 60 Zähne auf. Wird nun das Führungsmittel
17 von dem Motor 4 um die Motorwelle 9 rotiert, rollen
die Rollkörper 17a auf einem Innenumfang 18 des ersten
Zahnelements 11 ab und bringen die erste Verzahnung
12 und die zweite Verzahnung 15 in Eingriff. Wenn das
Führungselement 17 bzw. die Rollkörper 17a um die Mo-
torwelle 9 rotieren, "wandert" die Verformung des ersten
Zahnelements 11 und damit auch die Bereiche 13, in
denen der Zahneingriff realisiert ist, umlaufend in dem
zweiten Zahnelement 14. Durch die unterschiedliche
Zahnanzahl erfolgt in den Bereichen, in denen die Ver-
zahnungen 12, 15 nicht in Eingriff sind, ein Zahnüber-
sprung, so dass sich die erste Verzahnung 12 relativ zur
zweiten Verzahnung 15 bewegt und sich das erste
Zahnelement 11 dadurch innerhalb des zweiten Zahne-
lements 14 rotierend bewegt. Diese Rotation wird bei die-
sem Ausführungsbeispiel durch die unterschiedliche
Zahnanzahl bewirkt, die gleichzeitig ein Untersetzungs-
verhältnis von 59:1 realisiert.
[0059] Um diese Rotationsbewegung des ersten
Zahnelements 11 auf die Radachse 10 des Antriebsra-
des 5 zu übertragen, ist in dem Getriebe 8 ein Mitnehmer
19 angeordnet und zentral gelagert. Der Mitnehmer 19
ist formschlüssig mit der Radachse 10 des Antriebsrades
5 verbunden und überträgt seine Bewegung auf die Rad-
achse 10. Der Mitnehmer 19 weist einen im Wesentlichen
scheibenförmigen Grundkörper 20 auf.
[0060] Ausgehend von dem Grundkörper 20 des Mit-
nehmers 19 erstrecken sich in radialer Richtung vier
gleichmäßig über den Umfang verteilte Zapfen 21. Die
Zapfen 21 wirken formschlüssig mit vier ebenfalls gleich-

mäßig über den Umfang verteilten und an dem ersten
Zahnelement 11 angeordneten Zapfenlagern 22 zusam-
men. Jedes Zapfenlager 22 besteht aus zwei im Wesent-
lichen parallel zueinander angeordneten Vorsprüngen
22a, die sich ausgehend von dem ersten Zahnelement
11 radial nach innen erstrecken. Die Zapfen 21 und die
Zapfenlager 22 bilden zusammen insgesamt vier gleich-
mäßig über den Umgang verteilte Gleitlager 23 aus. Die
Gleitlager 23 haben die Funktion, dass die Taumelbewe-
gung und Verformung des ersten Zahnelements 11 von
der Rotationsbewegung entkoppelt wird, so dass nur die
reine Rotationsbewegung des ersten Zahnelements 11
auf den Mitnehmer 19 übertragen wird. Die Gleitlager 23
sorgen folglich für einen radialen Ausgleich, ohne dass
es zu einer Unterbrechung der Kraftübertragung kommt.
[0061] Das derart ausgebildete Getriebe 8 weist eine
Selbsthemmung auf, so dass eine Rotation der Radach-
se 10 unverzüglich stoppt, wenn der Motor 4 stromlos
geschaltet wird. Die Selbsthemmung des Getriebes 8
wird dadurch realisiert, dass bei einer Einleitung eines
Drehmomentes über die Radachse 10 die Kraft zwar
über die Gleitlager 23 auf das erste Zahnelement 11
übertragen würde, sich dann aber die erste Verzahnung
12 nicht relativ zur zweiten Verzahnung 15 bewegen
könnte, da die Zahnflanken der Zähne der Verzahnungen
12, 15 gegeneinander anstehen. Ein derartiges Getriebe
wird auch als Wellgetriebe bezeichnet. Da das Getriebe
8 selbsthemmend ist, also nicht über die Radachse 10
in eine Rotationsbewegung versetzt werden kann und
bei abgeschaltetem Motor 4 stoppt, erfüllt das selbsthem-
mende Getriebe 8 die Funktion einer Notbremse des Ar-
beitsgerätes 1.

Bezugszeichenliste

[0062]

1 Arbeitsgerät
2 Gehäuse
3 Antriebseinheit
4 Motor
5 Antriebsrad
6 Bearbeitungsumgebung
7 Lagervorsprung
8 Getriebe
8a Getriebegehäuse
9 Motorwelle
10 Radachse von 5
11 Erstes Zahnelement
12 Verzahnung von 11
13 Bereich
14 Zweites Zahnelement
15 Verzahnung von 14
16 Führungslager
17 Führungsmittel
17a Rollkörper
18 Innenumfang von 11
19 Mitnehmer
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20 Grundkörper
21 Zapfen
22 Zapfenlager
22a Vorsprung
23 Gleitlager
24 Umgebungssensorsystem

R Rollkörperachse

Patentansprüche

1. Arbeitsgerät (1), mit mindestens einem Gehäuse (2),
mindestens einer Antriebseinheit (3) und mindes-
tens einer Steuereinrichtung, wobei die Antriebsein-
heit (3) mindestens einen Motor (4) und mindestens
ein Antriebsrad (5) aufweist, wobei das Arbeitsgerät
(1) dazu ausgebildet und eingerichtet ist, sich in einer
Bearbeitungsumgebung (6) autonom fortzubewe-
gen,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebseinheit (3) mindestens ein selbsthem-
mendes Getriebe (8) aufweist, dass das Getriebe (8)
mindestens ein erstes Zahnelement (11) mit einer
ersten Verzahnung (12) und mindestens ein zweites
Zahnelement (14) mit einer zweiten Verzahnung
(15) aufweist, dass das erste Zahnelement (11) in-
nerhalb des zweiten Zahnelements (14) angeordnet
ist, dass die erste Verzahnung (12) zumindest teil-
weise im Eingriff mit der zweiten Verzahnung (15)
ist, und dass das Antriebsrad (5) mit dem Motor (4)
über das Getriebe (8) antreibbar ist.

2. Arbeitsgerät (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Zahnelement (11) elastisch verformbar,
insbesondere radialelastisch verformbar, ist.

3. Arbeitsgerät (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Zahneingriff zwischen erster Verzahnung (12)
und zweiter Verzahnung (15) mittels mindestens ei-
nes Führungsmittels (17) bewirkbar ist, insbesonde-
re dass das Führungsmittel (17) mindestens oder
genau einen Rollkörper (17a), vorzugsweise min-
destens oder genau zwei Rollkörper (17a), oder min-
destens oder genau drei Rollkörper (17a), oder min-
destens eine rotierbare Scheibe aufweist.

4. Arbeitsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen erster Verzahnung (12) und zweiter Ver-
zahnung (15) etwa 5 % bis 85 %, insbesondere etwa
25% bis 75%, der Gesamtzahl der Zähne der ersten
Verzahnung (12) zumindest teilweise miteinander im
Eingriff sind.

5. Arbeitsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass
eine Kraftübertragung zwischen dem ersten Zahne-
lement (11) und dem zweiten Zahnelement (14) über
einen bis 15 Zähne erfolgt, insbesondere über min-
destens oder genau einen Zahn oder mindestens
oder genau zwei Zähne oder mindestens oder genau
drei Zähne erfolgt.

6. Arbeitsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Verzahnung (12) und die zweite Verzah-
nung (15) eine unterschiedliche Anzahl an Zähnen
aufweisen, insbesondere dass die erste Verzahnung
(12) mindestens oder genau einen Zahn weniger,
mindestens oder genau zwei Zähne weniger, min-
destens oder genau drei Zähne weniger als die zwei-
te Verzahnung (15) aufweist.

7. Arbeitsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Zahnelement (11) und/oder das zweite
Zahnelement (14) zumindest teilweise, insbesonde-
re vollständig, aus Polyoxymethylen (POM), Poly-
propylencarbonat (PPC), Polyamid (PA), Polypropy-
len (PP), einem thermoplastischen Elastomer
und/oder einem Silikon hergestellt sind/ist.

8. Arbeitsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Getriebe (8) mindestens einen Mitnehmer (19)
aufweist, und dass der Mitnehmer (19) mit dem ers-
ten Zahnelement (11) gekoppelt ist, insbesondere
dass der Mitnehmer (19) mit der Radachse (10) des
Antriebsrades (5) verbunden ist.

9. Arbeitsgerät (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Mitnehmer (19) mittels mindestens eines Gleit-
lagers (23), insbesondere mittels mindestens vier
Gleitlagern (23), mit dem ersten Zahnelement (11)
gekoppelt ist.

10. Arbeitsgerät (1) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Zahnelement (11) einstückig mit dem Mit-
nehmer (19) ausgebildet ist, insbesondere dass das
erste Zahnelement (11) und der Mitnehmer (19) über
elastische Elemente miteinander verbunden sind.

11. Arbeitsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebseinheit (3) an dem Arbeitsgerät (1) be-
wegbar, beispielsweise verschwenkbar und/oder
translatorisch bewegbar gehalten ist, insbesondere
dass eine translatorische Bewegbarkeit mittels Bie-
gebalken und/oder Gleitlagern realisiert ist.

12. Arbeitsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
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dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Umgebungssensorsystem (24) vor-
handen ist, und dass die Steuereinrichtung dazu
ausgebildet und eingerichtet ist, unter Verwendung
von Informationen des Umgebungssensorsystems
(24) den Motor (4) stromlos zu schalten, um das Ar-
beitsgerät (1) zu bremsen.

13. Antriebseinheit (3) für ein Arbeitsgerät (1), insbeson-
dere nach einem der Ansprüche 1 bis 12, aufweisend
mindestens einen Motor (4) und mindestens ein An-
triebsrad (5),
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein selbsthemmendes Getriebe (8) vor-
handen ist, dass das Getriebe (8) mindestens ein
erstes Zahnelement (11) mit einer ersten Verzah-
nung (12) und mindestens ein zweites Zahnele-
ment(14) mit einer zweiten Verzahnung (15) auf-
weist, dass das zweite Zahnelement (14) innerhalb
des ersten Zahnelements (11) angeordnet ist, dass
die erste Verzahnung (12) zumindest teilweise im
Eingriff mit der zweiten Verzahnung (15) ist, und
dass das Antriebsrad (5) mit dem Motor (4) über das
Getriebe (8) antreibbar ist.

14. Antriebseinheit (3) nach Anspruch 13,
gekennzeichnet durch
den Merkmalsinhalt mindestens eines Anspruchs
oder mehrerer Ansprüche der Ansprüche 2 bis 10.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Arbeitsgerät (1), mit mindestens einem Gehäuse (2),
mindestens einer Antriebseinheit (3) und mindes-
tens einer Steuereinrichtung, wobei die Antriebsein-
heit (3) mindestens einen Motor (4) und mindestens
ein Antriebsrad (5) aufweist, wobei das Arbeitsgerät
(1) dazu ausgebildet und eingerichtet ist, sich in einer
Bearbeitungsumgebung (6) autonom fortzubewe-
gen,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Antriebseinheit (3) mindestens ein selbst-
hemmendes Getriebe (8) aufweist, dass das
Getriebe (8) mindestens ein erstes Zahnele-
ment (11) mit einer ersten Verzahnung (12) und
mindestens ein zweites Zahnelement (14) mit
einer zweiten Verzahnung (15) aufweist, dass
das erste Zahnelement (11) innerhalb des zwei-
ten Zahnelements (14) angeordnet ist, dass die
erste Verzahnung (12) zumindest teilweise im
Eingriff mit der zweiten Verzahnung (15) ist, und
dass das Antriebsrad (5) mit dem Motor (4) über
das Getriebe (8) antreibbar ist,
und dass das erste Zahnelement (11) elastisch
verformbar, insbesondere radialelastisch ver-

formbar ist.

2. Arbeitsgerät (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Zahneingriff zwischen erster Verzahnung (12)
und zweiter Verzahnung (15) mittels mindestens ei-
nes Führungsmittels (17) bewirkbar ist, insbesonde-
re dass das Führungsmittel (17) mindestens oder
genau einen Rollkörper (17a), vorzugsweise min-
destens oder genau zwei Rollkörper (17a), oder min-
destens oder genau drei Rollkörper (17a), oder min-
destens eine rotierbare Scheibe aufweist.

3. Arbeitsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen erster Verzahnung (12) und zweiter Ver-
zahnung (15) etwa 5 % bis 85 %, insbesondere etwa
25% bis 75%, der Gesamtzahl der Zähne der ersten
Verzahnung (12) zumindest teilweise miteinander im
Eingriff sind.

4. Arbeitsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Kraftübertragung zwischen dem ersten Zahne-
lement (11) und dem zweiten Zahnelement (14) über
einen bis 15 Zähne erfolgt, insbesondere über min-
destens oder genau einen Zahn oder mindestens
oder genau zwei Zähne oder mindestens oder genau
drei Zähne erfolgt.

5. Arbeitsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Verzahnung (12) und die zweite Verzah-
nung (15) eine unterschiedliche Anzahl an Zähnen
aufweisen, insbesondere dass die erste Verzahnung
(12) mindestens oder genau einen Zahn weniger,
mindestens oder genau zwei Zähne weniger, min-
destens oder genau drei Zähne weniger als die zwei-
te Verzahnung (15) aufweist.

6. Arbeitsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Zahnelement (11) und/oder das zweite
Zahnelement (14) zumindest teilweise, insbesonde-
re vollständig, aus Polyoxymethylen (POM), Poly-
propylencarbonat (PPC), Polyamid (PA), Polypropy-
len (PP), einem thermoplastischen Elastomer
und/oder einem Silikon hergestellt sind/ist.

7. Arbeitsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Getriebe (8) mindestens einen Mitnehmer (19)
aufweist, und dass der Mitnehmer (19) mit dem ers-
ten Zahnelement (11) gekoppelt ist, insbesondere
dass der Mitnehmer (19) mit der Radachse (10) des
Antriebsrades (5) verbunden ist.

8. Arbeitsgerät (1) nach Anspruch 7,
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dadurch gekennzeichnet, dass
der Mitnehmer (19) mittels mindestens eines Gleit-
lagers (23), insbesondere mittels mindestens vier
Gleitlagern (23), mit dem ersten Zahnelement (11)
gekoppelt ist.

9. Arbeitsgerät (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Zahnelement (11) einstückig mit dem Mit-
nehmer (19) ausgebildet ist, insbesondere dass das
erste Zahnelement (11) und der Mitnehmer (19) über
elastische Elemente miteinander verbunden sind.

10. Arbeitsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebseinheit (3) an dem Arbeitsgerät (1) be-
wegbar, beispielsweise verschwenkbar und/oder
translatorisch bewegbar gehalten ist, insbesondere
dass eine translatorische Bewegbarkeit mittels Bie-
gebalken und/oder Gleitlagern realisiert ist.

11. Arbeitsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Umgebungssensorsystem (24) vor-
handen ist, und dass die Steuereinrichtung dazu
ausgebildet und eingerichtet ist, unter Verwendung
von Informationen des Umgebungssensorsystems
(24) den Motor (4) stromlos zu schalten, um das Ar-
beitsgerät (1) zu bremsen.

12. Antriebseinheit (3) für ein Arbeitsgerät (1), insbeson-
dere nach einem der Ansprüche 1 bis 11, aufweisend
mindestens einen Motor (4) und mindestens ein An-
triebsrad (5),
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein selbsthemmendes Getriebe (8) vor-
handen ist, dass das Getriebe (8) mindestens ein
erstes Zahnelement (11) mit einer ersten Verzah-
nung (12) und mindestens ein zweites Zahnele-
ment(14) mit einer zweiten Verzahnung (15) auf-
weist, dass das erste Zahnelement (11) innerhalb
des zweiten Zahnelements (14) angeordnet ist, dass
die erste Verzahnung (12) zumindest teilweise im
Eingriff mit der zweiten Verzahnung (15) ist, und
dass das Antriebsrad (5) mit dem Motor (4) über das
Getriebe (8) antreibbar ist, und dass das erste
Zahnelement (11) elastisch verformbar, insbeson-
dere radialelastisch verformbar ist.

13. Antriebseinheit (3) nach Anspruch 12,
gekennzeichnet durch
den Merkmalsinhalt mindestens eines Anspruchs
oder mehrerer Ansprüche der Ansprüche 3 bis 9.
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